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B Verordnungen,
 Verfügungen und Bekanntmachungen
 der Bezirksregierung
321. Öffentliche Belobigung
 h i e r :  Nadine Perlinger Dos Santos

Bezirksregierung Köln
Az. 21.04.03.02-R8/19

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfa-
len, Herr Armin Laschet, hat Frau Nadine Perlinger Dos 
Santos aus Siegburg in Anerkennung ihrer am 28. Mai 
2019 durchgeführten Rettungstat eine öffentliche Belobi-
gung im Namen der Landesregierung ausgesprochen.

Die Ehrenurkunde wurde ihr am 23. Juni 2020 von 
Frau Abteilungsdirektorin Sigrun Köhle im Hause der 
Bezirksregierung in Köln ausgehändigt.

Köln, den 23. Juni 2020

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag
gez.  T o p m a n n

ABl. Reg. K 2020, S. 282

322. Denkmalschutz
 Unterschutzstellung von Landes- und Bundesbauten
 h i e r :  Hafen am Drachenfels

Bezirksregierung Köln
Az. 35.4.14-85.06

Köln, den 29. Juni 2020

Ich habe die Stadt Königswinter veranlasst, folgendes 
Objekt in der Denkmalliste fortzuschreiben:

Objekt: Bodendenkmal
 Römischer und mittelalterlicher Hafen 
 am Drachenfels
 Gemarkung Königswinter
 Flur 21, Flurstück 2 teilw.
 Stadt Königswinter

Die Fortschreibung erfolgte bei der Stadt Königswinter 
am 16. Oktober 2019 unter der lfde. Nr. 3.

Im Auftrag
gez.  S c h m i t z

ABl. Reg. K 2020, S. 282

323. Bekanntmachung gemäß der Verordnung 
 zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes 
 (DVO-LNatSchG)
 h i e r :  Zulassung anderer
 Markierungskennzeichen für Wanderwege

Anlage: Markierungskennzeichen für „Wege zur Wildnis 
im Wildnisgebiet Siebengebirge“

Auf der Grundlage des § 20 der Verordnung zur 
Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes (DVO-
LNatSchG) vom 22. Oktober 1986, zuletzt geändert 
durch den Artikel 20 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) wird hiermit folgendes bekannt 
gegeben:

Das in der Anlage vor-
handene Markierungskenn-
zeichen wird für den Na-
turpark Siebengebirge zur 
Markierung seiner Haupt-
wanderwege zugelassen.

Köln, den 25. Juni 2020

Bezirksregierung Köln
Az. 51.5-6.1-41/20

Im Auftrag
gez.  B r ü c k

ABl. Reg. K 2020, S. 282

324. Verfahren im Wasserrecht
 h i e r :  Wasserverband Eifel-Rur

Bezirksregierung Köln
54.1-1.5-(9.0)-RBF Soers

Köln, den 24. Juni 2020

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1
i. V. m. Nr. 13.3.2 der Anlage I und Anlage III des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2513), im wasserrechtlichen Gestattungsver-
fahren des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren.

Der Wasserverband Eifel-Rur, Eisenbahnstraße 5, 52353 
Düren hat gemäß §§ 8 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
zur Förderung von Grundwasser auf den Grund stücken 
Gemeinde Aachen Soers, Gemarkung Laurensberg, 
Flur 4, Flurstück 1496 in einer Menge von 10 l/s, 35 m3/h, 
840 m3/d und 200 000 m3/a und maximal 400 000 m3 wäh-
rend der ca. zweijährigen Bauzeit eines Retentionsboden-
filters (RBF) und während des Betriebes in einer Menge 
von 8 l/s, 28 m3/h – 670 m3/d – 100 000 m3/a in Aachen-
Soers beantragt.

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Nr. 13.3.2. der Anlage 1 
UVPG ist für eine Grundwasserförderung in einer jähr-
lichen Menge von 100 000 m3 bis weniger als 10 Mio. m3 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzufüh-
ren. Dabei ist aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage III des UVPG auf-
geführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Der Absenkungstrichter der Grundwasserabsenkung 
reicht bis zur Hochbrücker Mühle, doch durch geeignete 
Maßnahmen wird die Hochbrücker Mühle geschützt. Die 
Pflanzenwelt und das Schutzgut Boden sind temporär in 
der Bauphase beeinträchtigt. Die natürlichen Bodeneigen-
schaften bleiben nach der Fertigstellung des RBF erhalten. 
Weitere Schutzgüter werden nicht betroffen bzw. können 
aufgrund der vorliegenden Überwachungsergebnisse aus-
geschlossen werden.
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Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird diese Feststellung hier-
mit bekannt gemacht und ist nach § 5 Abs. 3 S. 1 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag
gez.  G o e r g e n

ABl. Reg. K 2020, S. 282

C Rechtsvorschriften und
 Bekanntmachungen anderer Behörden
 und Dienststellen
325. 7. Änderungssatzung
 vom 22. Juni 2020 zur Satzung
 über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des
 Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 646/SGV 
NW 2021), in Verbindung mit den §§ 4 und 7 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und 
der §§ 2, 3, 5, 5a, 6, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG) vom 21. Juni 1988 
(GV NRW S. 250/SGV NRW 74), des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI I, 
S. 212 ff.) und des § 17 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), – jeweils in der zur-
zeit geltenden Fassung – sowie der Verbandssatzung des 
Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Bergi-
schen Abfallwirtschaftsverbandes in ihrer 164. Sitzung am 
22. Juni 2020 folgende 7. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des Bergi-
schen Abfallwirtschaftsverbandes beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die Abfallentsorgung im Verbands-
gebiet des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes vom 
22. Juni 2012 in der Fassung der 6. Änderungssatzung 
vom 29. November 2019 wird wie folgt geändert: 

§ 6 
Abfallverwertungs-/Abfallbeseitigungsanlagen

§ 6 Absatz 1 lit. d) wird wie folgt neu gefasst und es 
wird folgender neuer § 6 Absatz 1 lit. g) eingefügt:

1) Der Verband stellt folgende Abfallverwertungs- und 
Abfallbeseitigungsanlagen zur Verfügung:

 d) Wertstoffhöfe (Anlage 8)

  – Wertstoffzentrum Leverkusen

  – Wertstoffhof Rhein-Berg in Bergisch Gladbach

  – Wertstoffhof Oberberg Nord in Hückeswagen

  – Wertstoffhof Oberberg Süd in Waldbröl

  – Wertstoffhof Leichlingen

  – Wertstoffhof Burscheid-Hilgen

  – Wertstoffhof Burscheid-Heiligeneiche

  – Wertstoffhof Wermelskirchen

 g) Deponien (Anlage 11)

  – Deponie Wiemersgrund

  – Deponie Hubbelrath

  – Deponie Haus Forst

Die Anlage 8 zum Wertstoffhof Wermelskirchen sowie 
die Anlage 11 zu den Deponien Wiemersgrund, Hubbel-
rath und Haus Forst werden neu eingefügt.

§ 2

Diese 7. Änderungssatzung zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung im Verbandsgebiet des Bergischen Abfall-
wirtschaftsverbandes vom 22. Juni 2012 in der Fassung 
der 6. Änderungssatzung vom 29. November 2019 tritt 
am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende, in der Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes am 
22. Juni 2020 beschlossene 7. Änderungssatzung zur 
 Satzung über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des 
Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) vom 14. Juli 
1994 (GV NW S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung beim 
Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 8 Abs. 3 und 4 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
1. Oktober 1979 (GV NW S. 621) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 5 Abs. 6 KrO NW nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, dass

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht durchge-
führt wurde,

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden ist,

c) der Verbandsvorsteher den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet hat oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Bergischen Abfallwirtschaftsverband vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Engelskirchen, den 22. Juni 2020

gez. Jochen  H a g t
Verbandsvorsteher
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326. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
 Rheinland (CVUA Rheinland) 
 – Anstalt des öffentlichen Rechts –
 h i e r :  Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Aufgrund der §§ 2, 6 und 8 Abs. 3 Nr. 7 des Geset-
zes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für 
Bereiche des Verbraucherschutzes (IUAG NRW) vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW S. 662) hat der Verwal-
tungsrat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt 
Rheinland Anstalt des öffentlichen Rechts am 25. Juni 
2020 in Bezug auf den Jahresabschluss des Wirtschafts-
jahres 2019 folgende Beschlüsse gefasst:

a.) Der Verwaltungsrat stellt gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 7 
IUAG NRW den geprüften Jahresabschluss 2019 fest.

b.) Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 
in Höhe von 694 200,78 Z mit der allgemeinen Rück-
lage zu verrechnen.

c.) Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 9 IUAG NRW Entlastung.

2. Ergebnis der Prüfung

Gemäß § 27 Abs. 2 KUV NRW i. V. m. §§ 316 ff 
HGB wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heimStuible Treuberater GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, nach 
Wahl durch den Verwaltungsrat der Anstalt am 13. De-
zember 2018 durch den Vorstand der Anstalt beauftragt, 
die Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2019 
durchzuführen.

Diese hat mit Datum vom 14. Mai 2020 zu dem voll-
ständigen Jahresabschluss den nachfolgend dargestellten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü-
fers

An die Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Rheinland – Anstalt des öffentlichen Rechts –, Hürth

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt Rheinland – Anstalt des öf-
fentlichen Rechts –, Hürth, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland – 
Anstalt des öffentlichen Rechts – für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunal-
unternehmensverordnung des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Anstalt zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Er-
tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Kommunalunternehmensverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den ein-
schlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Vorstands und des Verwaltungsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunal-
unternehmensverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Anstalt vermittelt. Ferner ist der Vorstand verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die er in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vor-
stand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur 
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Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Kommunalunterneh-
mensverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i. V. m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erach-
tet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Kommunalunternehmensverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Kommunalunternehmensverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Anstalt abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vor-
stand angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem Vorstand dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von dem Vorstand angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Anstalt seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt 
vermittelt.
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– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Vor-
stand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von dem 
Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.“

Düsseldorf, 14. Mai 2020

EversheimStuible Treuberater GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

 gez.  F a a s c h gez.  S c h e l l h o r n
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

3. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Die vollständigen Unterlagen des Jahresabschlusses 
2019 und des Lageberichtes des Chemisches und Vete-
rinäruntersuchungsamt Rheinland – Anstalt des öffent-
lichen Rechts – können nach der Bekanntgabe im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Köln bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses in den Räumlichkeiten 
der Anstalt (Winterstraße 19, 50354 Hürth), während der 
Geschäftsöffnungszeiten eingesehen werden.

Hürth, den 26. Juni 2020

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

– Der Vorstand –

gez.  gez. 
Dagmar  P a u l y - M u n d e g a r Rainer  L a n k e s

ABl. Reg. K 2020, S. 296

327. Aufgebot von Sparkassenbüchern
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die abhan-
den gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse Aa-
chen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonummer: 
3074120852, 3073563813, 3072255544.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum 
17. September 2020 beim Vorstand der Sparkasse Aachen, 
Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4, 52062 Aachen, anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Aachen, den 17. Juni 2020

Sparkasse Aachen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2020, S. 298

E Sonstiges

328. Liquidation
 h i e r :  Unser St. Severin e. V.

Der Verein (VR 15662, AG Köln) ist aufgelöst. Etwaige 
Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprü-
che gegen den Verein anzumelden.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2020, S. 298

329. Liquidation
 h i e r :  Planting Education

Der Verein „Planting Education“ (VR 2435, AG 
 Düren) ist aufgelöst und befindet sich in Liquidation. 
Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre 
 Ansprüche gegen den Verein anzumelden.

Die Liquidatorin

ABl. Reg. K 2020, S. 298

330. Liquidation
 h i e r :  UETD Gummersbach & Umgebung e. V.
 (Union of European Turkish Democrats
 Gummersbach und Umgebung e. V.)

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des 
 Vereins UETD Gummersbach & Umgebung e. V. mit Sitz 
in 51702 Bergneustadt und beim Amtsgericht Köln VR 
18235 eingetragen, hat am 30. Oktober 2019 die sofor-
tige Auflösung des Vereins beschlossen. Das zuständige 
Vereinsgericht hat dem mit seinem Schreiben vom 4. Juni 
2020 zugestimmt und zur Liquidationserklärung gebeten. 
Gläubiger des Clubs werden gebeten, ihre Ansprüche bei 
einem der folgenden Liquidatoren anzumelden:

1. Ahmet Durgut, Burstenweg 11a, 51702 Bergneustadt 
(ehemals Vorstandsvorsitzender)

2. Erkan Erol, Bünghauser Straße 9, 51645 Gummers-
bach (ehemals Kassenwart)

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2020, S. 298
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331. Liquidation
 h i e r :  Rhapsody in School

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln (VR 
15340) eingetragene Verein „Rhapsody in School e. V.“ ist 
aufgelöst. Etwaige Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche bei dem Liquidator, Thomas Schultze, Berren-
rather Straße 448 in 50937 Köln, anzumelden. 

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2020, S. 299

332. Liquidation
 h i e r :  Interessengemeinschaft Kind und
 Hochbegabung Bergisches Land

Der Verein „Interessengemeinschaft Kind und Hoch-
begabung Bergisches Land e. V.“ (IKuH), VR 502184 des 
Amtsgerichts Köln, wurde aufgelöst. Die Gläubiger des 
Vereins werden gebeten, ihre Ansprüche bei der Liquida-
torin Ute Vossebecker (Richard-Zörner Straße 7, 51429 
Bergisch Gladbach) anzumelden.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2020, S. 299

333. Liquidation
 h i e r :  Unterstützungsverein der
 Aachener Bausparkasse, Aachen

Der bei dem Amtsgericht Aachen im Vereinsregister 
unter dem Aktenzeichen VR 1235 eingetragene Verein 
„Unterstützungsverein der Aachener Bausparkasse“ ist 
durch Beschluss des Vorstandes und der Mitglieder vom 
18. Mai 2020 aufgelöst worden und befindet sich in Liqui-
dation. Die unterzeichnenden Liquidatoren fordern alle 
Gläubiger des Vereins auf, ihre Ansprüche bei dem Verein 
anzumelden.

Die Liquidatorin
ABl. Reg. K 2020, S. 299



– 300 –

Einzelpreis dieser Nummer 0,40 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m.
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen.
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0,
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt.

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr.
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln.

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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